


































































Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates gem. § 6 Absatz 1 NKRG 

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung des Klimaschutzprogramms 2030 im Steu-

errecht (BMF, NKR-Nr. 5014) 

Der Nationale Normenkontrollrat hat den Entwurf des oben genannten Regelungsvorha-

bens geprüft. 

I. Zusammenfassung 

Bürgerinnen und Bürger  

Jährlicher Zeitaufwand bis 2026: 221.000 Stunden (5,5 Mio. Euro) 

Jährlicher Zeitaufwand ab 2027: 81.000 Stunden (2 Mio. Euro) 

Kosten im Einzelfall: 8 Minuten pro Fall (Sanierungsmaßnahmen) 

45 Minuten pro Fall (Mobilitätsprämie) 

Wirtschaft   

Jährlicher Erfüllungsaufwand: 

Davon Bürokratiekosten: 

1 Mio. Euro 

1 Mio. Euro 

Verwaltung (Länder)  

Jährlicher Erfüllungsaufwand: 4,8 Mio. Euro 

Einmaliger Erfüllungsaufwand: 10,1 Mio. Euro 

-Regel Im -Regel der 
Bundesregierung stellt der jährliche Erfül-
lungsaufwand der Wirtschaft in diesem Rege-
lungsvorhaben  von 1 Mio. Euro dar. 

 

 

Bundesministerium der Finanzen 
 
11016 Berlin 
 
- ausschließlich per Mail - 



Evaluierung Die Maßnahmen zur energetischen Gebäu-
desanierung werden drei Jahre nach Inkraft-
treten evaluiert. 

Ziele: Beitrag zur Reduzierung der Treibhausgas-
Emissionen bis 2030 um mindestens 40 
Prozent gegenüber 1990 durch Beschleuni-
gung der energetischen Gebäudesanierung. 

Kriterien/Indikatoren: Fallzahlen und Höhe der von den Finanzäm-
tern gewährten Steuerermäßigungen 

Datengrundlage: Daten der Finanzämter 

Das Ressort hat den Gesetzentwurf mit einer Frist von einem Tag dem Nationa-
len Normenkontrollrat zur Prüfung vorgelegt, was in keiner Weise den zeitlichen 
Maßgaben entspricht, die für die Beteiligung innerhalb der Bundesregierung 
sowie von Ländern, kommunalen Spitzenverbänden, Fachkreisen und Verbän-
den in der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien vorgesehen 
sind. Eine angemessene und frühzeitige Beteiligung ist nicht zuletzt mit Blick 
auf eine umfassende Würdigung der Gesetzesfolgen notwendig. Die Vorge-
hensweise entspricht bei diesem Vorhaben aus Sicht des NKR nicht den Prinzi-
pien der besseren Rechtsetzung. 

Soweit dem NKR in der Kürze der verfügbaren Zeit eine Prüfung möglich war, er-
scheint ihm die Darstellung der Gesetzesfolgen nachvollziehbar. Mit dieser Einschrän-
kung erhebt der Nationale Normenkontrollrat im Rahmen seines gesetzlichen Auftrags 
keine Einwände gegen die Darstellung der Gesetzesfolgen in dem vorliegenden Rege-
lungsentwurf. 

II. Im Einzelnen 

Mit dem Regelungsvorhaben will das Bundesministerium der Finanzen (BMF) zur Umset-

zung des Klimaschutzprogramms 2030 durch mehrere Maßnahmen im Steuerrecht bei-

tragen. 

Steuerliche Förderung energetischer Sanierungsmaßnahmen an Wohngebäuden: 

Für folgende Maßnahmen sollen im Zeitraum 2020-2029 bis zu 20 Prozent der Kosten 

(maximal 40.000 Euro) über drei Jahre verteilt von der Steuerschuld abziehbar sein: 

 Wärmedämmung von Wänden, Dachflächen oder Geschossdecken, 

 Erneuerung der Fenster oder Außentüren, 

 Erneuerung bzw. Einbau einer Lüftungsanlage, 

 Erneuerung einer Heizungsanlage  

 Einbau von digitalen Systemen zur energetischen Betriebs- und Verbrauchsopti-

mierung und 

 Optimierung bestehender Heizungsanlagen. 

Befristete Anhebung der steuerlichen Entfernungspauschale und Einführung einer 

Mobilitätsprämie: Für den Zeitraum 2021-2026 soll die Entfernungspauschale ab dem 

21. Kilometer um 5 Cent auf 35 Cent angehoben werden. Für Pendlerinnen und Pendler, 



die mit ihrem zu versteuernden Einkommen innerhalb des Grundfreibetrags liegen, wird 

als Alternative die Möglichkeit geschaffen, eine Mobilitätsprämie in Höhe von 14 Prozent 

der erhöhten Pauschale in Anspruch zu nehmen. 

Darüber hinaus werden mit dem Entwurf folgende Maßnahmen eingeführt: 

 Absenkung des Umsatzsteuersatzes für die Beförderung von Personen im 

Schienenbahnfernverkehr: Der Umsatzsteuersatz für Personenschienenbahn-

fernverkehr wird von 19 auf 7 Prozent gesenkt. Bisher galt der niedrigere Steuer-

satz nur für Strecken bis 50 Kilometer. 

 Einführung eines gesonderten - erhöhten - Hebesatzes bei der Grundsteuer 

für Sondergebiete für Windenergieanlagen: Durch die neu geschaffene Mög-

lichkeit bei der Grundsteuer einen besonderen Hebesatz auf Sondergebiete für 

Windenergieanlagen festzulegen, sollen die Kommunen eine verstärkte finanzielle 

Beteiligung am Betrieb von Windrädern erhalten. 

II.1.  Erfüllungsaufwand 

Bürgerinnen und Bürger 

Für Bürgerinnen und Bürger entsteht jährlicher Zeitaufwand von insgesamt 

207.000 Stunden bis 2026 und 81.000 Stunden ab dem darauf folgenden Jahr: 

 Für die Bürgerinnen und Bürger die eine Steuerermäßigung für energetische 

Sanierungsmaßnahmen in Anspruch nehmen werden, entsteht durch zusätzliche 

Nachweispflichten bei der Steuererklärung jährlicher Zeitaufwand von bis zu 

81.000 Stunden. Das Ressort geht dabei von rund 605.000 Anträgen pro Jahr und 

einem Zeitaufwand von 8 Minuten pro Fall aus. 

 Die Beantragung der Mobilitätsprämie führt für etwa 250 000 Personen zu einem 

jährlichen Zeitaufwand von rund 45 Minuten pro Fall oder insgesamt 

187.500 Stunden bis 2026. 

Wirtschaft 

Der Wirtschaft entstehen jährliche Bürokratiekosten von rund 1 Mio. Euro in Verbin-

dung mit der steuerlichen Förderung der energetischen Gebäudesanierung, da die Fach-

unternehmen eine entsprechende Bescheinigung auszustellen haben. Das Ressort geht 

dabei von bis zu 242.000 Bescheinigungen pro Jahr und einem Zeitaufwand von 10 Minu-

ten pro Bescheinigung aus. 



Verwaltung (Länder) 

Der Steuerverwaltung der Länder entsteht jährlicher Erfüllungsaufwand von maximal 

4,84 Mio. Euro pro Jahr in Verbindung mit der steuerlichen Förderung der energetischen 

Gebäudesanierung. Da die Aufwendungen über drei Jahre geltend gemacht werden 

können, steigt die Anzahl der Anträge und damit der Erfüllungsaufwand in den ersten drei 

Jahren an. Ab dem dritten Jahr wird angenommen, dass nur in der Hälfte der Fälle eine 

Steuerermäßigung beantragt wird. Das Ressort erwartet deshalb, dass maximal rund 

605.000 Anträge pro Jahr bearbeitet werden müssen. Dabei geht das Ressort von einem 

Zeitaufwand von 10 Minuten pro Fall und Bearbeitung durch den gehobenen Dienst aus. 

Der Steuerverwaltung der Länder entsteht zusätzlich einmaliger Erfüllungsaufwand von 

10,1 Mio. Euro: 

 Die Neuregelung der Entfernungspauschalen und der Mobilitätsprämie verur-

sacht einen personellen Aufwand von etwa 1,9 Mio. Euro für zusätzliche Risi-

koprüfungen in Fällen, bei denen sich die Neuregelung steuerlich auswirkt sowie 

von etwa 8 Mio. Euro für die die summarische Bearbeitung von Rechtsbehelfen 

von Arbeitnehmern. 

 Für die steuerliche Förderung der energetischen Gebäudesanierung entsteht ein-

maliger IT-Umstellungsaufwand von 205.000 Euro. 

II.2. -Regel 

 -Regel der Bundesregierung stellt der jährliche Erfüllungs-

 

II.3. Evaluierung 

Die Maßnahmen zur energetischen Gebäudesanierung werden drei Jahre nach Inkrafttre-

ten evaluiert. Im Rahmen der Evaluierung wird überprüft, ob das Vorhaben durch eine 

Beschleunigung der energetischen Gebäudesanierung zu einer Reduzierung der Treib-

hausgas-Emissionen gegenüber 1990 beigetragen hat. Dafür werden die Fallzahlen und 

die Höhe der von den Finanzämtern gewährten Steuerermäßigungen ausgewertet. 

II.4. Befristung 

Die Maßnahmen zur energetischen Gebäudesanierung sind befristet für die Zeit vom 

1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2029. Die Anhebung der steuerlichen Entfer-

nungspauschale und die Gewährung einer Mobilitätsprämie sind befristet für die Zeit vom 

1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2026. 



III. Ergebnis 

Das Ressort hat den Gesetzentwurf mit einer Frist von einem Tag dem Nationalen Nor-

menkontrollrat zur Prüfung vorgelegt, was in keiner Weise den zeitlichen Maßgaben ent-

spricht, die für die Beteiligung innerhalb der Bundesregierung sowie von Ländern, kom-

munalen Spitzenverbänden, Fachkreisen und Verbänden in der Gemeinsamen Ge-

schäftsordnung der Bundesministerien vorgesehen sind. Eine angemessene und frühzei-

tige Beteiligung ist nicht zuletzt mit Blick auf eine umfassende Würdigung der Gesetzes-

folgen notwendig. Die Vorgehensweise entspricht bei diesem Vorhaben aus Sicht des 

NKR nicht den Prinzipien der besseren Rechtsetzung. 

Soweit dem NKR in der Kürze der verfügbaren Zeit eine Prüfung möglich war, er-scheint 

ihm die Darstellung der Gesetzesfolgen nachvollziehbar. Mit dieser Einschränkung erhebt 

der Nationale Normenkontrollrat im Rahmen seines gesetzlichen Auftrags keine Einwände 

gegen die Darstellung der Gesetzesfolgen in dem vorliegenden Regelungsentwurf. 

 

   

Dr. Ludewig Schleyer 

Vorsitzender Berichterstatter 
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